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1. Bildung eines Prüfungsurteils 

1.1. Bildung eines Prüfungsurteils zum Abschluss 

1 Der Abschlussprüfer muss sich ein Prüfungsurteil zum Abschluss bilden. 

2 Um dieses Prüfungsurteil zu bilden, muss der Abschlussprüfer zu dem Schluss kommen, ob 

hinreichende Sicherheit darüber erlangt wurde, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesent-

lichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist. Dabei ist 

Folgendes zu berücksichtigen:  

(a) die vom Abschlussprüfer in Übereinstimmung mit IDW PS KMU 6 (09.2022)2 gezogene 

Schlussfolgerung darüber, ob ausreichende geeignete Prüfungsnachweise erlangt wur-

den  

 

2  Vgl. IDW Prüfungsstandard für weniger komplexe Einheiten: Abschließende Prüfungshandlungen, Kommuni-
kation mit den für die Überwachung Verantwortlichen und Erlangung von schriftlichen Erklärungen (IDW 
PS KMU 6 (09.2022)) (Stand: 28.09.2022). 


